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Oberst Hans Schiup wird neuer Oberkriegskommissär

An seiner Sitzung vom 3. 7. 85, hat der Bundesrat

Oberst Hans Schiup, 36, von Wengi/BE

Instruktionschef der Vsg Trp und des Munitionsdienstes per
1. 1. 1986 zum neuen Oberkriegskommissärgewählt, unter gleich-
zeitiger Beförderung zum Brigadier.

Die Redaktion sowie der Zentralvorstand des SFV gratulieren
Oberst Schiup recht herzlich zu dieser ehrenvollen und verdien-
ten Wahl.

Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Beförderung
zurückkommen.

Achtung vor Dieben!

Dass sich von Zeit zu Zeit auch Einbrüche in KP
ereignen, zeigt uns folgender, in einem WK vor-
gefallener Einzelfall:
Während der Nacht wurden die Frontdeckel
zweier ordentlich gestapelter Bürokisten, mit-
tels eines unbekannten Werkzeugs, aufgebro-
chen. Entwendet wurde aus der Bürokiste des

Quartiermeisters eine Münzkassette, Bargeld
enthaltend.

Nach einer Aussage geht hervor, dass während
der Nacht ein Kurier auf den KP kam, um dort
etwas zu holen. Der mutmassliche Tathergang
lässt vermuten, dass es sich beim fraglichen
«Kurier» um eine verkleidete Person gehandelt
hat.

Hinweis zu nebenstehender Seite

So könnte in Zukunft eine Seite aus «Der
Fourier» aussehen, wenn wir alle gehörten
Vorschläge und heute gängigen Macharten
in der Herstellung und Gestaltung von Zei-
tungsartikeln und -seiten berücksichtigen
würden.

Ihre Meinung interessiert uns!

Aus diesem Beispiel machen wir alle darauf auf-
merksam, dass Bürokisten und unbenützte
Räume am Tag und in der Nacht abgeschlossen
werden müssen. Plantons oder Ordonnanzen
(DR Ziffer 278) dürfen nicht bloss kritische Aus-
kunftsstelle sein, sie müssen vor allem für ihre
Aufgaben als Überwachungsorgan besser aus-
gebildet und ihr Einsatz muss entsprechend
befohlen werden.

Wie schwer darf ein Kilo Brot sein?

Z)/e 5rot//e/<?rang a« <7/e 7ra///?e

Ar n/r/il «im /'« <y«a//taOve/- vow/era anc/i /«

gnarir/rar/ver ///ns/c/zf z« pnï/i?«.

Das Mindergewicht pro Laib à 1 kg ist im
Reglement 60.1 «Der Truppenhaushalt»,
Ziffer 178 a umschrieben:

«Die gelieferte Menge ist mit der Bestellung
und dem Lieferschein zu vergleichen. Für
die Gewichtskontrolle werden wahllos
einige Brote oder die ganze Lieferung gewo-
gen, wobei folgende Regelung massgebend
ist: Frischgebackenes Brot 67-/2 Srii/n/en

a/r/ darf ein Mindergewicht von 50 Graz«/«

nicht überschreiten. Brot, das bei der Liefe-

rung me/ir a/j 72 Gtii«i/e« a/r ist, darf ein
Mindergewicht von höchstens 60 Granu«
aufweisen.»
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